














 

 

Flächennutzungsplan der Stadt Recklinghausen 
Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 15 – Emschertalweg 

Öffentliche Auslegung der Planunterlagen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
__________________________________________________________________________ 
 
Im Rahmen des Projektes „Emscherland 2020“ soll in Zusammenarbeit mit der Stadt Cas-
trop-Rauxel im Bereich des Wasserkreuzes Emscher/Rhein-Herne-Kanal ein „Natur- und 
Wasser-Erlebnis-Park“ entstehen. Auf der etwa 24 ha großen Fläche sind zahlreiche Maß-
nahmen geplant, die neben Angeboten für Bildung, Qualifizierung und Beschäftigung auch 
der Naherholung und Freizeitgestaltung dienen. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität an der 
Emscher zu verbessern und einen neuen Anziehungspunkt zum Naturerleben in Recklin-
ghausen und Castrop-Rauxel zu schaffen. Zur Verwirklichung dieser Ziele bedarf es einer 
Flächennutzungsplan-Änderung. 

Aufgrund der §§ 41 Abs. 2 und 58 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), i. V. m. §§ 6 und 9 der 
Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen vom 1. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 v. 06.06.2001), 
zuletzt geändert am 14.02.2017 (Amtsblatt Nr. 8 vom 24.02.2017), und § 5 Zuständigkeits-
ordnung der Stadt Recklinghausen vom 30.09.2014, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss 
vom 29.04.2019 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Recklinghau-
sen in seiner Sitzung am 02.12.2019 folgenden Beschluss gefasst:  

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt die öffentliche Auslegung der Planunterla-
gen gem. § 3 Abs. 2 BauGB i. V. mit der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB für die Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 15 – 
Emschertalweg.“ 

In der nachgehefteten Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich der Flächen-
nutzungsplan-Änderung dargestellt. 

Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit der Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB, liegt der Entwurf der Flächennut-
zungsplan-Änderung mit Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Gutachten und Stellungnahmen  

in der Zeit vom       06.01.2020      bis      06.02.2020    einschließlich 

im Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen, Technisches Rathaus, Flur im 1. OG vor den Räu-
men 101 bis 103, Westring 51, 45659 Recklinghausen während der Öffnungszeiten 

 Montag bis Mittwoch und Freitag 8.00 Uhr - 13.00 Uhr 
 Donnerstag 8.00 Uhr - 18.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen von jedermann bei der Stadt Reck-
linghausen beispielsweise schriftlich eingereicht, bei der Auslegungsstelle zu Protokoll gege-
ben oder per E-Mail (Adresse: planen-umwelt-bauen@recklinghausen.de) abgegeben wer-
den. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen unter der Internetadresse   

http://www.recklinghausen.de/bplan 

abzurufen. Dort können Stellungnahmen unter den zuvor genannten Bedingungen auch onli- 
ne abgegeben werden.  

 

 

 



 

 

Hinweise auf Rechtsfolgen  

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der oben angegebenen Ausle-
gungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. August 2017 (BGBl. I S. 3290), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2018 (BGBl. I S. 2549), in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des 
UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 
 
Wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene Gutachten und Stellungnahmen: 

 Vorliegende Gutachten 

 - Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 2013, bearbeitet im Auftrag der Stadt 
Recklinghausen durch Herbstreit Landschaftsarchitekten GmbH & Co KG, Oktober 
2012 

  - Umweltbericht zur Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 15,  
  bearbeitet im Auftrag der Emschergenossenschaft durch ARGE ÖV Emscher Los 1:  

Björnsen Beratende Ingenieure GmbH und TABERG Ingenieure GmbH, November 
2019 

  - Artenschutzprüfung zum Bebauungsplan Nr. 304 – Wasserkreuz/Emscherland der 
Stadt Recklinghausen, bearbeitet im Auftrag der Emschergenossenschaft durch 
ARGE ÖV Emscher Los 1: Björnsen Beratende Ingenieure GmbH und TABERG In-
genieure GmbH, November 2019  

  

 Vorliegende Stellungnahmen zu folgenden Schutzgütern 

Schutzgut Boden 
- Kreis Recklinghausen, Stellungnahme vom 07.06.19 zur frühzeitigen Behördenbe-

teiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
- Geologischer Dienst NRW, Stellungnahme vom 05.06.19 zur frühzeitigen Behör-

denbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Schutzgut Wasser 
- Kreis Recklinghausen, Stellungnahme vom 07.06.19 zur frühzeitigen Behördenbe-

teiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Schutzgut Klima, Luft 
- Deutscher Wetterdienst, Stellungnahme vom 14.05.19 zur frühzeitigen Behörden-

beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Schutzgut Mensch 
- IHK Nord Westfalen, Stellungnahme vom 24.05.19 zur frühzeitigen Behördenbetei-

ligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

-  Bezirksregierung Münster, Dez.54, Stellungnahme vom 21.05.19 zur frühzeitigen 
Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs.1 BauGB  

Schutzgut Orts-/Landschaftsbild 
- Kreis Recklinghausen, Stellungnahme vom 07.06.19 zur frühzeitigen Behördenbe-

teiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

  
 

 



 

 

Bekanntmachungsanordnung  

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. 
NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 ÄndVO vom 05. November 2015 (GV. NRW. 
S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen vom 1. Juni 2001 (Amts-
blatt Nr. 18 v. 06.06.2001), zuletzt geändert durch Satzung vom 14.02.2017 (Amtsblatt Nr. 8 
vom 24.02.2017), werden die öffentliche Auslegung der Planunterlagen der Flächennut-
zungsplan-Änderung Nr. 15 – Emschertalweg - sowie die gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Angaben hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.  

Diese öffentliche Bekanntmachung tritt gem. § 12 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Reck-
linghausen mit dem Tage nach der Ausgabe des Amtsblattes in Kraft. 

 

 

Recklinghausen, den 03.12.2019 

 
 
gez. T e s c h e 
Bürgermeister 



 

 

 

Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich der 
Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 15  

– Emschertalweg – 
 
 
 
 

 



Beschluss über die öffentliche Auslegung des Planentwurfes zum Bebauungsplan Nr. 

304 – Wasserkreuz/ Emscherland  

für einen Bereich am der Stadtgrenze zu Castrop-Rauxel zwischen der Emscher, dem 

Emschertalweg und dem Suderwicher Bach, im Stadtteil Suderwich, im östlichen Bereich der 

Stadt Recklinghausen.  

Ziel des Bebauungsplanes ist die Herstellung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

das Projekt „Emscherland 2020“. Durch dieses Projekt soll auf dem rund 24 Hektar großen 

Gelände – in Kooperation mit der Stadt Castrop-Rauxel – ein Natur- und Wasser-Erlebnis-

Park entstehen, welcher zu Naherholungs- und Freizeitzwecken dient. Es werden 

verschiedene Aktivitäten und Maßnahmen in diesem Park geplant, wodurch ein „grünblaues“ 

Band entlang der Emscher entstehen wird. Der Fokus des Projektes wird dabei auf einer 

ökologischen Landschaftsentwicklung liegen, wodurch Angebote für Bildung, Qualifizierung 

und Beschäftigung geschaffen werden. Durch das Projekt „Emscherland 2020“ wird die 

Aufenthaltsqualität an der Emscher verbessert und somit ein neuer Anziehungspunkt zum 

Naturerleben in Recklinghausen und Castrop-Rauxel geschaffen. 

Aufgrund des §§ 41 Absatz 2 und 58 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 

Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in Verbindung mit § 6 und 9 

der Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen vom 01. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 vom 06. Juni 

2001), zuletzt geändert durch Satzung vom 14. Februar 2017 (Amtsblatt Nr. 8 vom 24. Februar 

2017), und § 5 Zuständigkeitsordnung der Stadt Recklinghausen vom 30. September 2014, 

zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 29. April 2019 hat der Ausschuss für 

Stadtentwicklung der Stadt Recklinghausen in seiner Sitzung am 02.12.2019 folgenden 

Beschluss gefasst: 

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt die öffentliche Auslegung der Planunterlagen 

des Bebauungsplanes Nr. 304 – Wasserkreuz/ Emscherland – gemäß § 3 Absatz 2 

Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 4 Absatz 2 BauGB für die Dauer von 30 Tagen 

in Form eines Aushanges der Planunterlagen im Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen, 

durchzuführen.“ 

In der beigehefteten Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich des 

Bebauungsplanentwurfes dargestellt. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücke der Flur 

466, Gemarkung Recklinghausen: 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 29 und 30. 

 

Hinweise gem. § 13a i. V. m. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
 

Öffentliche Auslegung der Planunterlagen 

Der Entwurf des Bauleitplans mit der Begründung des Bebauungsplans Nr. 304 – 
Wasserkreuz/ Emscherland - und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen, liegt im Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen, im Erdgeschoss des 
technischen Rathauses, Westring 51, 45659 Recklinghausen in der Zeit vom 06.01.2020 bis 
06.02.2020 einschließlich während der Dienststunden: montags bis mittwochs und freitags 
von 8.00 Uhr - 13.00 Uhr, und donnerstags von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr, öffentlich aus. Dort 
werden die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung 
dargelegt und es ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
 



Es besteht auch die Möglichkeit, einen Termin für die Einsichtnahme mit der zuständigen 
Mitarbeiterin des Fachbereichs Planen, Umwelt, Bauen, Frau Wittenberg Raum 3, Tel. 02361 / 
50-2388, zu vereinbaren. Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden.    
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen über den Internetauftritt des 
Umweltministeriums NRW: https://uvp-verbund.de/nw abzurufen. Unter der Internetadresse: 
http://www.recklinghausen.de/bplan können Stellungnahmen auch online abgegeben 
werden.  
 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 

Es handelt sich um den Umweltbericht und Gutachten zu folgenden Umweltthemen: 

1. Artenschutzprüfung Stufe II (ASP II) 

2. Schalltechnische Untersuchung 

3. Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 

Diese Gutachten und der Umweltbericht enthalten umweltbezogene Informationen zu den 

wesentlichen Auswirkungen der Planung auf 

a) den Menschen 

Im Umweltbericht 

 durch Verkehr und Lärm 

In der schalltechnischen Untersuchung gibt es Aussagen zu: 

 verschiedenen Lärmarten (Gewerbelärm, Verkehrslärm, Freizeitlärm, Baulärm, 

Sportlärm, Außengastronomielärm) 

 Auswirkungen des Lärmpegels während der Bauphase 

 Lärmminderung 

 Immissionsorten und den Beurteilungspegeln 

 einwirkenden Verkehrslärmimmissionen 

In der Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau NRW gibt es Hinweise zum: 

 Lärmschutz 

 

b) Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt 

Im Umweltbericht gibt es Aussagen zu: 

 Biotoptypen 

 Flora, Fauna und Gewässern 

 neuen Lebensräumen für die Tierwelt 

 Gehölzen und Bäumen 

 den Auswirkungen der Bauphase und den Besucherverkehr auf die Tierwelt 

 planungsrelevanten Vogelarten 

 Fledermäusen 

 Auswirkungen der Planung auf Biotopflächen und Lebensräume 

 Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG 

 



In der Artenschutzprüfung Stufe II gibt es Aussagen zu: 

 planungsrelevanten Vogelarten im Plangebiet 

 Brutvorkommen im Plangebiet 

 Amphibien und Reptilien 

 Baumhöhlen 

 gesetzlich geschützten Biotopen und Biotopkomplexen 

 planungsrelevanten Säugetieren im Plangebiet 

 baubedingten Auswirkungen durch die Geländemodellierung und den Bau des 

Wegenetzes 

 Auswirkungen des Lärms auf die Tierwelt 

 anlagebedingten Auswirkungen 

 betriebsbedingten Auswirkungen 

In der Stellungnahme des Kreises Recklinghausen gibt es Aussagen: 

 zur Eingriffsregelung 

 zum Artenschutz 

 

c) Fläche und Boden 

Im Umweltbericht gibt es Aussagen: 

 zur Versiegelung von Fläche 

 zu verschiedenen Bodentypen 

 zu schutzwürdigen Böden 

 zu Altlastenverdachtsflächen 

 zu Abgrabungen  

 zur Flächennutzung 

In der Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg Abteilung 6 Bergbau gibt es: 

 Hinweise zu bergbaulichen Verhältnissen im Plangebiet 

In der Stellungnahme des Geologischen Dienstes NRW gibt es: 

 Aussagen zu schutzwürdigen Böden 

 Hinweise zum Umgang mit Mutterboden 

In der Stellungnahme des Kreises Recklinghausen gibt es: 

 Aussagen zu altlastenverdächtigen Flächen 

In den Stellungnahmen der RAG, Vodafone und Westnetz gibt es: 

 Aussagen zu Leitungen 

 Hinweise auf eine Entwässerungsleitung 

 

d) Wasser 

Im Umweltbericht gibt es Aussagen: 

 zum Grundwasserspiegel 

 zu verschiedenen Gewässertypen 

 zu der Umgestaltung des Gewässers 

 zu der Wasserqualität 



In der Stellungnahme des Kreises Recklinghausen gibt es: 

 Aussagen zu Niederschlagswasser 

 

e) Klima und Lufthygiene 

Im Umweltbericht gibt es Aussagen zu: 

 Frischluftgebieten 

 der Handlungskarte RE 

 klimatischen Auswirkungen 

In der Stellungnahme des Deutschen Wetterdienstes gibt es Hinweise zu: 

 der Berücksichtigung des Schutzgutes Klima 

 

f) Landschaft 

Im Umweltbericht gibt es Aussagen: 

 zu der Parklandschaft 

 zu landschaftsbildprägenden Bäumen 

 zur Flächennutzung 

 

g) Kultur und sonstige Sachgüter 

Im Umweltbericht gibt es: 

 Aussagen zu dem Wohnhaus und Sichtbeziehungen 

 Aussagen zu der Kulturlandschaft 

 Aussagen zu archäologischen Funden 

 Hinweise zu kulturlandschaftlichen Zusammenhängen im Planungsraum 

In der Stellungnahme des LWL – Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in NRW - gibt 

es Hinweise zu: 

 kulturlandschaftlichen Zusammenhängen im Planungsraum 

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 

November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 G des Gesetzes vom 20. 

Juli 2017 (BGBI. I S. 2808) in Verbindung mit § 2 Absatz 4 Bekanntmachungsverordnung 

(BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 

Verordnung vom 05. November 2015 (GV. NRW. S. 741) und § 12 der Hauptsatzung der Stadt 

Recklinghausen vom 01. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 vom 06. Juni 2001), zuletzt geändert 

durch Satzung vom 14. Februar 2017 (Amtsblatt Nr. 8 vom 24. Februar 2017), wird die 

öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 304 – Wasserkreuz/ Emscherland – sowie 

die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Diese öffentliche Bekanntmachung tritt gemäß § 12 Absatz 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Recklinghausen mit dem Tage nach der Ausgabe des Amtsblattes in Kraft. 
 
 

 

 



Hinweis auf Rechtsfolgen 

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der oben genannten 

Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene 

Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 

können. 

 

 

 

 

 

 

 

Recklinghausen, den 16.12.2019 

 

 

 

gez. 

Tesche 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich der 10. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 304 – Wasserkreuz/ Emscherland 

 

 

 



S T E L L P L A T Z S A T Z U N G 
 

der Stadt Recklinghausen 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), und des § 89 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. 
48 Abs. 3 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193), hat der Rat der Stadt 
Recklinghausen in seiner Sitzung am 25.11.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Stadt Recklinghausen. Regelungen in bereits 
geltenden oder künftigen Bebauungsplänen und sonstigen Satzungen, die von Regelungen 
dieser Satzung abweichen, bleiben unberührt.  
 
 

§ 2 Herstellungspflicht und Begriffe 
 

(1) Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung genehmigungspflichtiger baulicher 

Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeug oder Fahrrad zu 

erwarten ist, müssen Stellplätze oder Garagen (notwendige Stellplätze) und Abstellplätze 

für Fahrräder (notwendige Fahrradabstellplätze) hergestellt werden.  

 
(2) Notwendige Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder müssen spätestens zum Zeitpunkt 

der Nutzungsaufnahme bzw. Benutzbarkeit der Anlagen fertiggestellt sein.  

 
(3) Stellplätze und Fahrradabstellplätze sind vorrangig auf dem Baugrundstück zu errichten. 

Sie können auch in der näheren Umgebung (bei Fahrradabstellplätzen max. 100 m Lauf-

weg, bei Stellplätzen max. 500 m Laufweg) auf einem geeigneten Grundstück hergestellt 

und dauerhaft unterhalten werden, wenn dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-

rechtlich gesichert ist.  

 
(4) In begründeten Einzelfällen sind Fahrradstellplätze über 100 m Laufweg hinaus Entfernung 

und Stellplätze mit einer Entfernung von über 500 m Laufweg hinaus zulässig, wenn die 

Lage und Benutzung öffentlich-rechtlich gesichert sind. 

 
 

§ 3 Anzahl der notwendigen Stellplätze und Fahrradabstellplätze 
 

(1) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze und notwendigen Fahrradabstellplätze ist je nach 

Nutzungsart nach der Anlage 1 dieser Satzung zu bestimmen. Im Regelfall, d.h. sofern 

kein Fall der Abs. 4, 5 oder 6 vorliegt, ist dabei der Mittelwert aus den angegebenen Rah-

menwerten für die Stellplatzanzahl bzw. Fahrradabstellplatzzahl maßgeblich. Bestimmt 

sich die Stellplatzzahl nach Bezugsgrößen (wie z.B. Anzahl der Betten, Größe der Nutzflä-

che, Anzahl Sitzplätze etc.) und werden diesbezüglich Rahmenwerte angegeben, so ist 

auch insoweit für den Regelfall der Mittelwert zu bilden und dieser sodann für die Bestim-

mung der Stellplatzzahl bzw. Fahrradabstellplatzzahl maßgeblich. 
 

(2) Ergeben sich im Zuge der Berechnung gemäß Abs. 1 bei der Zahl der Stellplätze oder 

Fahrradabstellplätze bzw. den diesbezüglichen Bezugsgrößen Nachkommastellen, ist bis 



einschließlich der Nachkommastelle 4 zur nächsten Zahl abzurunden und ab der Nach-

kommastelle 5 zur nächsten ganzen Zahl aufzurunden. 

 

(3) § 48 Abs. 1 S. 4 BauO NRW bleibt unberührt. 
 

(4) Für bauliche oder sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage 1 nicht aufgeführt ist, 

richtet sich die Anzahl der notwendigen Stellplätze und Fahrradabstellplätze nach dem vo-

raussichtlichen tatsächlichen Bedarf. Dabei sind die in der Anlage 1 für vergleichbare Nut-

zungen festgesetzte Zahlen als Orientierungswerte heranzuziehen. Abs. 2 gilt entspre-

chend. 
 
(4) Ist die Anzahl der notwendigen Stellplätze aufgrund der Besonderheit des Vorhabens nicht 

aus der Anlage 1 zu errechnen oder verfolgt der Antragsteller ein innovatives Mobilitäts-

konzept, welches eine von der Anlage 1 abweichende Stellplatzzahl begründet, kann in 

Einzelfällen von der Anlage 1 abgewichen werden. Über ein Gutachten ist dieser Ausnah-

mefall zu begründen.  
 
(5) Bei der Ermittlung der Anzahl der Fahrradabstellplätze kann für die in der Anlage 1 mit 

einem “ * “ gekennzeichneten Nutzungsarten im begründeten Einzelfall von den Werten 

der Anlage 1 abgewichen werden.  

 

(6) Lässt sich die Anzahl der notwendigen Stellplätze aufgrund der Besonderheiten des Vor-

habens nicht auf Grundlage der Anlage 1 errechnen, verfolgt der Antragsteller ein innova-

tives Mobilitätskonzept, welches eine von der Anlage 1 abweichende Stellplatzzahl begrün-

det oder steht die Gesamtzahl der Stellplätze bzw. Fahrradstellplätze in einem offensicht-

lichen Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, kann in Einzelfällen von den sich aus der 

Anlage 1 ergebenden (Mittel-) Werten abgewichen werden. Die abweichende Stellplatz-

zahl ist nachvollziehbar zu begründen, z.B. mittels Vorlage eines durch einen öffentlich 

bestellten und vereidigten Sachverständigen erstellten Gutachtens. 

 

 
§ 4 Minderungsmöglichkeiten bei guter ÖV-Anbindung 

 
(1) Für Bauvorhaben, die überdurchschnittlich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht 

werden können, kann die nach der Anlage 1 ermittelte Anzahl an notwendigen Stellplätzen 

um 30% gemindert werden.  

 

 Ein Bauvorhaben kann z.B. dann überdurchschnittlich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

erreicht werden, wenn - es weniger als 400 Meter von einem ÖPNV–Haltepunkt entfernt 

ist und - dieser Haltepunkt werktags zwischen 6 und 19 Uhr von mindestens einer Linie 

des ÖPNV in zeitlichen Abständen von jeweils höchstens zwanzig Minuten angefahren 

wird.  

 

(2) Für Wohngebäude und Wohnheime ist das Verfahren nach Abs. 1 nicht anzuwenden. 

 

 

§ 5 Beschaffenheit von Stellplätzen 
 

(1) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentlichen 

Verkehrsfläche dienen. Hinsichtlich der Abmessungen der Stellplätze und Fahrgassen sind 

die Regelungen des § 125 der Verordnung über Betrieb und Bau von Sonderbauten (Son-

derbauverordnung NRW – SbauVO) in der Fassung vom 02.12.2016 anzuwenden. 



 

(2) Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeu-

gen.  
 

(3) Sind nach § 3 mehr als 10 notwendige Stellplätze herzurichten, ist für mindestens 20 % 

der Stellplätze die Vorbereitung der Stromleitung für die Ladung von Elektrofahrzeugen 

vorzusehen.  
 
 

§ 6 Beschaffenheit von Fahrradabstellplätzen 
 

(1) Fahrradabstellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Fahrrädern außerhalb der öffent-

lichen Verkehrsfläche dienen, und die  
 

1. von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ebenerdig oder über Rampen/Aufzüge ver-
kehrssicher und leicht erreichbar sind,  
 

2. einen sicheren Stand und die Sicherung gegen Diebstahl ermöglichen und  
 

3. einzeln leicht zugänglich sind.  
 
 
 
(2) Fahrradabstellplätze außerhalb von Gebäuden müssen in der Nähe des Eingangsberei-

ches sowie gut einsehbar und beleuchtet sein. Für diese sind Anschließmöglichkeiten für 

den Fahrradrahmen durch Anlehnbügel zu schaffen. Der Achsabstand für Anlehnbügel bei 

einseitiger Belegung beträgt mind. 1,00 m, bei beidseitiger Belegung mind. 1,50 m. Die 

Stellplatztiefe variiert je nach Aufstellungsart. Bei paralleler Aufstellung beträgt diese 2,00 

m, bei schräger Aufstellung (50 gon) 1,50 m. Ein doppelter Abstellplatz in paralleler Auf-

stellung mit Vorderradüberlappung hat eine Tiefe von 3,50 m, der doppelte Abstellplatz in 

schräger Aufstellung (50 gon) mit Vorderradüberlappung von 2,40 m. Die Fahrgassen-

breite und Manövrierfläche muss mind. 1,80 m betragen. Anlagen mit mehr als 12 Fahr-

radabstellplätzen sind mit Diebstahl- und Witterungsschutz zu versehen.  
 
(3) In abschließbaren Abstellräumen im Gebäudeinneren ist eine Fläche von mind. 1,5 m² pro 

Fahrrad zzgl. Manövrierfläche mit einer Breite von mind. 1,80 m vorzuhalten.  
 

(4) Vergleichbare Fahrradparksysteme (z.B. Fahrradhäuser, Lift- und Schiebeeinrichtungen), 

die den Ausstattungskriterien gemäß Abs. 2 entsprechen, können im Einzelfall zugelassen 

werden.  
 
 

§ 7 Ablösung 
 
(1) Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder notwendiger Fahrradabstellplätze nicht o-

der nur unter großen Schwierigkeiten möglich, so kann die Bauaufsichtsbehörde auf die 

Herstellung von Stellplätzen oder Fahrradabstellplätzen verzichten, wenn die zur Herstel-

lung Verpflichteten an die Stadt Recklinghausen einen Geldbetrag nach § 9 zahlen.  
 

(2) Eine Ablösung von notwendigen Stellplätzen ist nur in den in § 8 definierten Zonen möglich.  
 

(3) Notwendige Stellplätze für die Herstellung von Ein- und Zweifamilienhäusern dürfen nicht 

abgelöst werden.  



 

(4) Notwendige Fahrradabstellplätze für Wohngebäude und Wohnheime dürfen nicht abgelöst 

werden.  
 

(5) Eingezahlte Ablösebeträge werden vollständig zurückerstattet, wenn das Bauvorhaben 

nicht ausgeführt wird. Eingezahlte Ablösebeträge werden anteilig in dem Maße zurückge-

zahlt, in dem sich der Bedarf an notwendigen Stellplätzen und notwendigen Fahrradab-

stellplätzen des Bauvorhabens vor Aufnahme der Nutzung ändert.  
 

(6) Die für eine beseitigte Anlage abgelösten Stellplätze oder abgelösten Fahrradabstellplätze 

können bei einer anschließenden Neubebauung auf dem betreffenden Grundstück auf den 

Bedarf des Vorhabens angerechnet werden, sofern auch insoweit die Voraussetzungen 

des Abs. 1 vorliegen.  
 

(7) Die Zahlung des Ablösebetrages ist der Stadt Recklinghausen vor Erteilung der Bauge-

nehmigung nachzuweisen. Bei einem Bauherrenwechsel ist die Zahlung des Ablösebe-

trags erforderlich. 
 
 

 
§ 8 Gebietszonen für die Ablösebeträge 

 
(1) Für die Zahlung des Geldbetrages werden folgende vier Gebietszonen festgelegt (vgl. An-

lage 2):  

 
Gebietszone 1 Altstadt 
Gebietszone 2 Innenstadt     
Gebietszone 3 Bochumer Straße  
Gebietszone 4 übriges Stadtgebiet 

 
(2) Gebietszone 1  
 
 Die Gebietszone 1 umfasst das innerhalb des Wallringes (Königswall, Kaiserwall, Grafenwall, Kur-

fürstenwall, Herzogswall) liegende Gebiet. 

 
(3) Gebietszone 2 

 

 Die Gebietszone 2 wird begrenzt 

 

 im  N o r d e n 

durch die Straße Cäcilienhöhe von Arenbergstraße bis Max-Planck-Straße, die Max-

Planck-Straße, den Beisinger Weg bis Clausiusstraße, die Clausiusstraße, die Halterner 

Straße bis Kolpingstraße, die Kolpingstraße, den Börster Weg bis Tellstraße, die Tell-

straße, über den Oerweg und die Ludwig-Erhard-Allee hinweg bis zur Breslauer Straße, 

die Breslauer Straße bis Münsterlandstraße, 

 

im  O s t e n 

durch die Münsterlandstraße, die Dortmunder Straße bis Jahnstraße, die Jahnstraße bis 

Douaistraße, die Douaistraße bis August-Schmidt-Ring, die Rosenstraße bis Castroper 

Straße, die Castroper Straße bis Hubertusstraße, 

 

im  S ü d e n 



durch die Hubertusstraße, über die Herner Straße bis zur Straße Am Wasserwerk, die 

Straße Am Wasserwerk, die Straße Milchpfad bis Hohenzollernstraße, die rückwärtige 

Grenze der südlich an die Hohenzollernstraße angrenzenden Grundstücke bis Holbein-

weg/Hertener Straße, 

 

im  W e s t e n 

durch die Moltkestraße, die Straße Tiefer Pfad bis Goethestraße, Goethestraße, die 

Vockeradtstraße, die rückwärtige Grenze der westlich an die Straße Zum Nonnenberg an-

grenzenden Grundstücke sowie die Arenbergstraße 

 

abzüglich der unter (2) abgegrenzten Gebietszone 1 (Altstadt).  

 

(4) Gebietszone 3 

 

Die Gebietszone 3 wird begrenzt 

 
im  N o r d e n 

durch die rückwärtige Grenze der nördlichen an die Straße Im Reitwinkel angrenzenden 

Grundstücke von Hochstraße bis Hellbach, den Hellbach bis Ulmenstraße, die Ulmen-

straße, die Tannenstraße bis Dr.-Isbruch-Straße, die Dr.-Isbruch-Straße bis Bochumer 

Straße, die Bochumer Straße bis Elbestraße, die rückwärtige Grenze der nördlich an die 

Elbestraße angrenzenden Grundstücke, 

 

im  O s t e n 

durch die Forellstraße bis Marienstraße, die Marienstraße bis Saarstraße, die Saarstraße 

bis Kirchhofstraße, 

 

im  S ü d e n 

durch die rückwärtige Grenze der südlich an die Kirchhofstraße angrenzenden Grundstü-

cke, die südliche Grenze der Grundstücke Neustraße 42, Vennheidestraße 10 und 13 so-

wie Bochumer Straße 195, die Straße Auf der Jungfernheide bis Röntgenstraße, 

 

im  W e s t e n 

durch die rückwärtige Grenze der westlich an die Röntgenstraße angrenzenden Grundstü-

cke, die rückwärtige Grenze der südlich an die Feldstraße angrenzenden Grundstücke bis 

Hochstraße sowie die Hochstraße bis zur Straße Im Reitwinkel. 

 

(5) Gebietszone 4 

 

Die Gebietszone 4 umfasst das übrige Stadtgebiet. 

 

(6) Abgrenzung der Gebietszonen 

 

Der räumliche Geltungsbereich der Gebietszonen 1, 2, 3 und 4 ist in den beigefügten Plä-

nen (Anlagen 2a-d) durch Umrandung dargestellt. 

 

Die Anlagen sind Bestandteil der Satzung. 

 
 

§ 9 Geldbeträge für Stellplätze und Fahrradabstellplätze 
 

(1) Für die Ablösung notwendiger Stellplätze wird der Geldbetrag je Kfz-Stellplatz  



 
in der Gebietszone 1 auf 10.600 Euro  
in der Gebietszone 2 auf   8.300 Euro   
in der Gebietszone 3 auf   7.800 Euro  
in der Gebietszone 4 auf   6.000 Euro  

 
festgesetzt.  

 
(2) Es wird der Geldbetrag je Fahrradabstellplatz in der Gebietszone 1 auf 1.000 Euro festge-

setzt.  

In den Gebietszonen 2–4 ist keine Ablöse von Fahrradabstellplätzen möglich. § 7 Abs. 4 
bleibt unberührt. 

 
(3) Bei der Schaffung von öffentlich gefördertem Wohnraum in den Gebietszonen 1 – 4 und 

bei der Schaffung von Wohnraum in Gebäuden, die in der Denkmalliste eingetragen sind, 

wird der Geldbetrag je Kfz-Stellplatz  

 
in der Gebietszone 1 auf  4.240 Euro  
in der Gebietszone 2 auf  3.320 Euro  
in der Gebietszone 3 auf  3.120 Euro  
in der Gebietszone 4 auf  2.400 Euro  

 
festgesetzt. 
 

Gleiches gilt bei sonstigen Wohnbauvorhaben in den Gebietszonen 1 und 3. 
 
(4)  Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach § 48 Abs. 3 Satz 2 Nummer 8 BauO NRW für die 

Ablösung von Stellflächen zu verwenden für 
 

1. die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die Mo-
dernisierung bestehender Parkeinrichtungen, 

 
2. sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich 

investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder 
 

3. andere Maßnahmen, die Bestandteil eines kommunalen oder interkommunalen Mobi-
litätskonzepts einer oder mehrerer Gemeinden sind. 
 

 

       § 10 Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i.S.d. § 86 Abs. 1 Nr. 20 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfa-

len (BauO NRW) handelt, wer entgegen § 2 Abs. 1 dieser Satzung die Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung einer baulichen oder sonstigen Anlage vornimmt, ohne den 
hierdurch ausgelösten Stellplatzbedarf oder Mehrbedarf an Stellplätzen und Fahrradab-
stellplätzen in ausreichender Zahl hergestellt zu haben. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000 € geahndet werden. 
 

 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  



 

(2) Mit Inkrafttreten der vorliegenden Satzung tritt die „Satzung vom 17.11.1981 über die Fest-

legung der Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages nach § 64 Abs. 7 der Bauord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen – Landesbauordnung – (BauO NRW)“, zuletzt ge-

ändert durch Satzung vom 04.02.2002, außer Kraft. 

 

(3) Mit Inkrafttreten der vorliegenden Satzung tritt die „Satzung der Stadt Recklinghausen über 

den Verzicht auf die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen gem. § 47 Abs. 4 

Nr. 2 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 06. Juni 1991“ 

außer Kraft. 

 

 

Recklinghausen, den 06.12.2019 

 

gez. T e s c h e 

Bürgermeister 



  



  



  



  



  



  



  



  



Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird 

darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO 

NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Recklinghausen vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 

den Mangel ergibt. 

 

Recklinghausen, den 16.12.2019 

 

gez. T e s c h e 

Bürgermeister  

 

 




